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Vollzug des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neu-Ulm über d ie Verwendung von  

Schalldämpfern zur Jagdausübung vom 29.05.2020 
 
Die o.g. Allgemeinverfügung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 1 bei. 
 
Az. 45 LABl NU S. 60/2020 
________________________________________________________________________________________ 
 

Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und des Bay erischen Jagdgesetzes (BayJG) 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neu-Ulm über d ie Verwendung von „Dual-Use“ Nachtsichtvor-

satz- und Nachtsichtaufsatzgeräten in Verbindung mi t dem Zielhilfsmittel einer Jagdlangwaffe und  
IR-Strahlern bei der Jagd auf Schwarzwild vom 29.05 .2020 

 
Die o.g. Allgemeinverfügung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 2 bei. 
 
Az. 45 LABl NU S. 60/2020 
________________________________________________________________________________________ 
 

Wasserrecht; 
Neubewilligung der Wasserkraftanlagen Wieland Haupt - und Zwischenwerk auf den Grundstücken 

Fl.Nrn. 331 bzw. 331/33 und 1256 der Gemarkung Vöhr ingen am Wielandkanal 
- Öffentliche Einsichtnahme der Antragsunterlagen 

 
Die o.g. Bekanntmachung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 3 bei. 
 
Az. 42-6431.03 LABl NU S. 60/2020 
________________________________________________________________________________________ 
 

Stellenausschreibung 
 
Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
 

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin (m/w/d) 
 
in Teilzeit (derzeit 19,5 Wochenstunden) und eine/n weitere/n in Vollzeit für die Kfz-Zulassungsstelle im Fachbe-
reich Verkehr. 
 
Die o.g. Stellenausschreibung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 4 bei. 
 
Az. 12 LABl NU S. 60/2020 
 

gez. Thorsten Freudenberger, Landrat 
________________________________________________________________________________________ 
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Bekanntmachung 

Wasserrecht; 
Neubewilligung der Wasserkraftanlagen Wieland Haupt- und Zwischenwerk auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 331 bzw. 331/33 und 1256 der Gemarkung Vöhringen am 
Wielandkanal 
- Öffentliche Einsichtnahme der Antragsunterlagen

Die Wieland-Werke AG, Graf-Arco-Straße 36, 89079 Ulm (Vorhabensträger) hat unter 
Vorlage entsprechender Planunterlagen am 08.05.2020 einen Antrag auf wasserrechtliche 
Bewilligung gestellt.  
Die beantragten Maßnahmen betreffen die vorhandenen Wasserkraftanlagen Haupt- und 
Zwischenwerk deren Gestattung zum 31.12.2020 abläuft und die im gleichen Umfang 
weiterbetrieben werden sollen. Für das Vorhaben wurden in den beiliegenden 
Antragsunterlagen die maßgeblichen Belange Bestandsaufnahme des Kanals, Nachweise 
der hydraulischen Belastbarkeit sowie Standsicherheit der Dämme, Artenschutz und 
Umweltverträglichkeit untersucht. 

Das Vorhaben erfüllt folgende Benutzungstatbestände des Wasserhaushaltsgesetzes -
WHG-: 
- zum Aufstauen des Wielandkanals entsprechend der bestehenden Stauziele am Hauptwerk
auf 497,50 üNN -DHHN 16- und am Zwischenwerk auf 501,50 üNN -DHHN 16- (§ 9 Abs. 1
Nr. 2 WHG)
- zum Ableiten von zusätzlich 5 m³/s Wasser aus dem von der Iller gespeistem UIAG-Kanal
in den Wielandkanal entsprechend der gestatteten Situation seit 1962: insgesamt 14 m³/s
davon 9 m³/s aufgrund von alten Rechten unbefristet gestattet und zusätzlich 5 m³/s befristet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG)
- sowie Wiedereinleiten des abgeleiteten Wassers in die Iller bzw. den Illerkanal (§ 9 Abs. 1
Nr. 4 WHG)

Für diese Benutzungen wird eine Bewilligung nach § 8 WHG für die Dauer von 30 Jahren 
beantragt. 

Das zur Entscheidung sachlich und örtlich zuständige Landratsamt Neu-Ulm führt hierzu ein 
Bewilligungsverfahren gemäß §§ 11 Abs. 2, 14 WHG i.V.m. Art. 69 Bay. Wassergesetz -
BayWG- i.V.m. Art. 72-78 BayVwVfG – Bay. Verwaltungsverfahrensgesetz- durch. 
Gem. Art. 69 BayWG- i.V.m. Art. 73 und Art. 27a S. 1 BayVwVfG wird das Vorhaben mit dem 
Hinweis bekannt gegeben, dass 

die Planunterlagen in der Zeit vom Dienstag, 02.06.2020 bis Mittwoch 30.06.2020  während 
der Dienststunden wie folgt zur allgemeinen Einsichtnahme ausliegen (Einsicht in die 
Unterlagen bitte aufgrund der Corona-Pandemie nach vorhergehender telefonischer 
Terminabsprache unter folgenden Telefonnummern): 

- Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, 89231 Neu-Ulm, Zimmer 311, 3. OG ,Tel.Nr.
0731/7040-4203

- Rathaus der Stadt Vöhringen, Hettstedter Platz 1, Stadt Vöhringen, Notarzimmer,
EG, Tel.Nr. 07306/9622-0

- Rathaus der Gemeinde Bellenberg, Memminger Straße 7, 89287 Bellenberg, Zi E 4
im EG, Tel.Nr. 07306/784-20

- Rathaus der Stadt Illertissen,  Hauptstraße 4, 89257 Illertissen, Zimmer 212, Tel.Nr.
07303/172-35
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die Planunterlagen im selben Zeitraum auf der Homepage des Landkreises Neu-Ulm 
http://www.landkreis.neu-ulm.de Rubrik „Aktuelles - Amtliche Bekanntmachungen“ online 
einzusehen sind. 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens
zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung, also bis zum 14.07.2020, bei der
Stadt Vöhringen, der Gemeinde Bellenberg und der Stadt Illertissen unter der oben
angegebenen Anschrift oder beim Landratsamt Neu-Ulm, Fachbereich 42,
Kantstraße 8, 89231 Neu-Ulm, Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift
erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

2. Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden diese auf einem
Erörterungstermin, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird, erörtert. Diejenigen,
die Einwendungen erhoben haben, werden von diesem Termin gesondert
benachrichtigt. Werden von mehr als 50 Beteiligten Einwendungen erhoben, so
können diese Beteiligten durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden.
Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der Erörterungstermin im
Amtsblatt des Landkreises Neu-Ulm sowie in örtlichen Tageszeitungen bekannt
gemacht wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben
voraussichtlich auswirkt. Verspätete Einwendungen können bei der Erörterung
unberücksichtigt bleiben. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden.

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin
entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

4. Die Zustellung der Entscheidungen über die Einwendungen kann durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass nur Einwendungen, die mit ladungsfähigen
Anschriften versehen sind, berücksichtigt werden können.

Az.: 42-6431.03 
Landratsamt Neu-Ulm 



Der Landkreis Neu-Ulm ist ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit hohem Freizeitwert. Als Bildungsregion 
bietet er die besten Zukunftsperspektiven. Das Landratsamt Neu-Ulm versteht sich als bürgernahe, moderne und 
kundenorientierte Behörde.

Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin (m/w/d)
in Teilzeit (derzeit 19,5 Wochenstunden) und eine/n weitere/n in Vollzeit für die 
Kfz-Zulassungsstelle im Fachbereich Verkehr.

Das Aufgabenfeld umfasst u. a.
• Bewältigung des allgemeinen Parteiverkehrs in der Zulassungsstelle
• Bearbeitung aller Fahrzeug-Zulassungsvorgänge (Neuzulassung/Umschreibungen)
• Änderung von Halter- und Technikdaten
• Erteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen
• Außerbetriebsetzungen und Umkennzeichnungen
• Bearbeitung von Versicherungs-, Steuer- und Mängelanzeigen
• Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen von Bürgern und Behörden

Anforderungen
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), eine

vergleichbare Ausbildung (z. B. Fachprüfung I) oder eine abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung mit der Bereitschaft, den Fachbezogenen Zertifi katslehrgang Verwaltung (ZLV) zu
absolvieren

• Teamfähigkeit, sicheres Auftreten, Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen
• Flexibilität und Organisationsgeschick
• Freude am Umgang mit dem Bürger
• selbstständige Büroorganisation
• EDV-Kenntnisse

Wir bieten
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabenstellung
• eine Entwicklungsmöglichkeit bis Entgeltgruppe 6 TVöD-V
• fl exible Arbeitszeitregelungen durch Gleitzeit
• kostenfreie Parkplätze
• eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Aufstiegs- und Karrierechancen

Ihre Bewerbung können Sie bis spätestens 14.06.2020 über unser Online-Bewerberportal auf der 
Homepage des Landkreises Neu-Ulm einreichen.

Bei fachlichen Fragen können Sie sich gerne an Herrn Reimann (Tel. 0731/7040-4400) oder an Frau 
Kocev (Tel. 0731/7040-4440) wenden.
Personalrechtliche Fragen beantwortet Ihnen Herr Graf (Tel. 0731/7040-1200) vom Fachbereich 
Organisation und Personal, Beschwerden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen zum Landkreis Neu-Ulm fi nden Sie unter www.landkreis.neu-ulm.de
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